SATZUNG
tiber die ERHEBUNG von GEBUHREN fiir die Tatigkeit
des GEMEINSAMEN GUTACHTERAUSSCHUSSES LAHR und seiner
GESCHAFTSSTELLE
(Gutachterausschussgebuhrensatzung)

Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung flur Baden-Wuirttemberg
in der aktuell glltigen Fassung und der §§ 2, 11 und 12 des
Kommunalabgabengesetzes fir Baden-Wirttemberg in der aktuell glltigen Fassung
hat der Gemeinderat der Stadt Lahr am 21.07.2025 folgende Satzung beschlossen:

§1
Gebuhrenpflicht

(1) Die Stadt erhebt Gebuhren fur die Leistungen des Gemeinsamen
Gutachterausschuss Lahr und fur Leistungen der Geschéaftsstelle des Gemeinsamen
Gutachterausschuss Lahr nach Maligabe dieser Satzung.

(2) Bei Leistungen fur Gerichte werden die GebuUhren entsprechend dem
Justizvergltungs- und -entschadigungsgesetz (JVEG) erhoben.

§2

Gebuhrenschuldner, Haftung

(1) Gebuhrenschuldner ist, wer die Erstattung des Gutachtens oder Leistungen der
Geschaftsstelle des Gutachterausschusses veranlasst, oder in wessen Interesse sie
vorgenommen werden.

(2) Mehrere Gebuhrenschuldner haften als Gesamtschuldner.

(3) Neben dem Gebuhrenschuldner haftet, wer die Gebuhrenschuld durch schriftliche
Erklarung gegenuber der Geschaftsstelle des Gutachterausschusses ubernommen
hat; dies gilt auch fur denjenigen, der fur die Geblhrenschuld eines anderen kraft
Gesetzes haftet.

§3

GebiihrenmaRstab

(1) Die Gebuhren werden nach dem Verkehrswert der Grundstlcke,
grundstucksgleichen Rechte, Bauwerke, des Grundstuckszubehors und der Rechte an
Grundstucken erhoben. Malgebend ist der Verkehrswert nach Abschluss der
Wertermittlung.

(2) Als Grundstuck im Sinne dieser Satzung gilt die wirtschaftliche Einheit, nicht das
Grundstuck im Sinne der Grundbuchordnung. Als Grundstlicke gelten auch die
grundstucksgleichen Rechte (Wohnungs-/Teileigentum, Erbbaurecht etc.).



(3) Fur jeden ermittelten Verkehrswert eines Grundsticks wird die Gebuhr — mit
Ausnahmen der Absatze 4 bis 7 — gesondert berechnet.

(4) Liegen mehrere gleichartige, unbebaute, land- und/oder forstwirtschaftlich genutzte
Grundstucke nebeneinander und bilden diese eine wirtschaftliche Einheit, wird die
Gebuhr aus der Summe der Verkehrswerte dieser Grundstiicke berechnet.

(5) Werden fur ein Grundstick mehrere Einzelwerte festgelegt, so wird die Gebuhr aus
der Summe der Einzelwerte berechnet.

(6) Sind im Rahmen einer Wertermittlung mehrere Sachen und Rechte, die sich auf
ein Grundstick beziehen, zu bewerten, z.B. neben dem unbelasteten Verkehrswert
auch der belastete Verkehrswert (mit Wohnrecht, NieRbrauch etc.), so ist die Gebuhr
aus der Summe der einzelnen Sachen und Rechte und deren mafigeblichen Werte zu
berechnen. Gleiches gilt, wenn Wertunterschiede auf der Grundlage unterschiedlicher
Grundstuckseigenschaften zu ermitteln sind.

(7) Ist fur ein bebautes Grundstlck zusatzlich der Bodenwert zu ermitteln, der sich
ergeben wirde, wenn das Grundstuck unbebaut ware, so wird daflur keine zusatzliche
Gebuhr erhoben.

(8) Wird der Wert eines (ideellen) Miteigentumsanteils ermittelt, der nicht mit
Sondereigentum nach dem Wohnungseigentumsgesetz verbunden ist, so wird die
Gebuhr aus dem Wert des gesamten Grundstticks berechnet.

(9) Bei Gutachten uber die Ermittlung sanierungsbedingter Bodenwerterhdhungen
(§ 154 Abs. 2 BauGB) wird die Gebuhr aus dem ermittelten Neuordnungswert des
gesamten Grundsticks nach § 4 Abs. 1i.V.m. § 5 Abs. 4 berechnet.

(10) Bei Wertermittlungen fir Baulandumlegungsverfahren auf Antrag der
Umlegungsstelle bildet der Wert der Verteilungsmasse die Bemessungsgrundlage fur
die Gebuhrenfestsetzung nach § 4 Abs. 1.

(11) Sind in einem Gutachten fir mehrere Grundstlcke eines Gebietes besondere
Bodenwerte zu ermitteln, so gilt als Wert der doppelte Wert des durchschnittlichen
gebiets- oder lagetypischen Grundstlicks. Bei mehreren gleichartigen Bodenwerten ist
der hochste Wert zugrunde zu legen. Die maldgebliche GrundsticksgroRe betragt
hdchstens 800 m>.

(12) Sind bei einer Wertermittlung Liquidationsobjekte zu bewerten, ist der Geblhr der
Wert des fiktiv unbebauten Grundstiicks zuzuglich der Freilegungskosten zugrunde zu
legen.

(13) Sofern die der Gebuhrenerhebung zugrundeliegenden Leistungen der Stadt der
Steuerpflicht unterliegen, gelten die genannten Betrage als Nettobetrage und erhéhen
sich um die gesetzlich geltende Umsatzsteuer.



(1)

§4
Gebiihrenhohe
bebauten Grundstiicken, Bauwerken, Grundstickszubehor
grundstucksgleichen Rechten betragt die Gebuhr:
Verkehrswert Gebiihr
von bis
-€ 50.000 € 900,00 €
50.001 € 75.000 € 1.200,00 €
75.001 € 100.000 € 1.400,00 €
100.001 € 125.000 € 1.600,00 €
125.001 € 150.000 € 1.800,00 €
150.001 € 175.000 € 2.000,00 €
175.001 € 200.000 € 2.200,00 €
200.001 € 225.000 € 2.400,00 €
225.001 € 250.000 € 2.600,00 €
250.001 € 300.000 € 2.800,00 €
300.001 € 350.000 € 3.000,00 €
350.001 € 400.000 € 3.100,00 €
400.001 € 450.000 € 3.300,00 €
450.001 € 500.000 € 3.500,00 €
500.001 € 750.000 € 3.900,00 €
750.001 € 1.000.000 € 4.400,00 €
1.000.001 € 1.250.000 € 4.800,00 €
1.250.001 € 1.500.000 € 5.200,00 €
1.500.001 € 1.750.000 € 5.700,00 €
1.750.001 € 2.000.000 € 6.100,00 €
2.000.001 € 2.250.000 € 6.600,00 €
2.250.001 € 2.500.000 € 7.000,00 €
2.500.001 € 3.000.000 € 7.900,00 €
3.000.001 € 3.500.000 € 8.700,00 €
3.500.001 € 4.000.000 € 9.600,00 €
4.000.001 € 4.500.000 € 10.500,00 €
4.500.001 € 5.000.000 € 11.300,00 €
tiber 5.000.000 € 11.300,00 € zuziiglich
0,55 v.T. aus dem
Betrag Gber 5.000.000
Euro

Bei

und

Die aufgeflihrten Betrage verstehen sich als Nettobetrage. Sofern die der
Gebuhrenerhebung zugrundeliegenden Leistungen der Stadt der Steuerpflicht
unterliegen, erhdhen sich die aufgefuhrten Betrage um die gesetzlich geltende

Umsatzsteuer.

(2) In den Gebuhren ist je eine Ausfertigung des Gutachtens fur den Antragsteller und
eine weitere fir jeden Eigentimer (§ 193 Abs. 4 BauGB) enthalten, soweit dieser nicht
Antragsteller ist. Fur jede weitere Ausfertigung bzw. jeden weiteren Auszug betragt die
Gebuhr 35,- € pro Exemplar.



(3) Fur schriftliche Bodenrichtwertauskunfte (§ 196 Abs. 3 BauGB) betragt die Gebuhr
35,- € pro Wert.

(4) Auskunfte aus der Kaufpreissammlung mit Vergleichsobjekten fir Wohnungs- bzw.
Teileigentum sowie Reihen-/Doppelhauser werden nur schriftich und anonymisiert
erteilt. FUr schriftliche Auskunfte (auch per Mail) aus der Kaufpreissammlung ohne
ortliche  Besichtigung gemald §195Abs.3BauGB und § 13 der
Gutachterausschussverordnung wird eine Gebuhr von pauschal 120 € fur bis zu 10
Vergleichsobjekte erhoben. Fur jedes weitere zusatzliche Vergleichsobjekt betragt die
Gebuhr 15 € pro Vergleichsobjekt. Fur schriftiche Auskinfte aus der
Kaufpreissammlung mit einem einzelnen Vergleichswert betragt die Gebuhr pauschal
50,- Euro.

§5
ErmaRigte Gebuhr

(1) Sind Wertermittiungen fur Sachen oder Rechte im gleichen Antrag auf
unterschiedliche Stichtage durchzufUhren, so bemisst sich die Gebuhr fur den
Stichtag, der dem Tag der Bewertung am nachsten kommt, nach § 4 Abs. 1. Fir jeden
weiteren Stichtag betragt die Gebuhr jeweils 50 % der vollen Gebuhr nach § 4 Abs. 1.

(2) Sind dieselben Sachen oder Rechte innerhalb von 3 Jahren erneut — im Zuge eines
Verkehrswertgutachtens — zu bewerten, ohne dass sich die tatsachlichen und
rechtlichen Verhaltnisse geandert haben, so betragt die Gebuhr 50 % der vollen
Gebuhr nach § 4 Abs. 1.

(3) Fur Umrechnungen und Wertfortschreibungen ohne erneute Bewertung durch den
Gutachterausschuss betragt die Gebuhr 30% der nach dem fortgeschriebenen oder
umgerechneten Wert zu erhebenden vollen Gebuhr nach § 4 Abs. 1.

(4) Bei gleichzeitiger Bewertung mehrerer Wohnungs-/Teileigentumsrechte eines
Eigentimers auf einem Grundstuck wird aus dem hochsten Verkehrswert die volle
Gebuhr berechnet; fur jeden weiteren Verkehrswert betragt die Gebuhr 50 % der vollen
Gebuhr nach § 4 Abs. 1.

(5) Wird vom Antragsteller keine Ausfertigung des Gutachtens, sondern lediglich eine
schriftliche Mitteilung mit den relevanten Daten zum Verkehrswert verlangt, betragt die
Gebuhr 75 % der vollen Gebuhr nach § 4 Abs. 1.

(6) Die in Abs. 1 bis 5 genannten Ermalligungstatbestande aus Abs. 1 bis 5 kdnnen
nicht in Kombination zur Anwendung kommen. Allein malfdgeblich ist der fur den
Gebuhrenschuldner vorteilhafteste Ermaligungstatbestand.



§6
Erhohte Gebiihr

Bei aulRergewdhnlich groRem Aufwand, insbesondere fur

- Ortliche Bauaufnahmen oder Bauaufmessungen inklusive Nachbearbeitung mit
erheblichem Zeitaufwand

- erhohter Zeitaufwand aufgrund abgesagter oder veranderter Ortstermine
- umfangreiche Besprechungen und Beratungsleistungen
- Umfangreiche Recherchen aufgrund zuruckliegender Stichtage

- zusatzliche Ausarbeitungen (z.B. weitere mogliche Bewertungsverfahren) auf
Verlangen des Antragsstellers

- Auseinandersetzung mit Grundsatzfragen der Wertermittiung
- gesonderte Berlcksichtigung von Entschadigungsgesichtspunkten
- zusatzlicher schriftlicher Begrindung auf Verlangen des Antragstellers

werden fur den Mehraufwand zusatzliche Geblhren nach Zeitaufwand erhoben. Die
Hohe der Gebluhren betragt 70 % des im JVEG vorgesehenen Honorars fur
Immobiliensachverstandige. Die Gebuhr wird je angefangene 30 Minuten erhoben.

§7

Ricknahme eines Antrages

(1) Wird ein Antrag auf Erstattung eines Wertgutachtens oder eine sonstige Leistung
zurickgenommen, bevor der Gutachterausschuss einen Beschluss uber den Wert des
Gegenstandes gefasst hat, so wird eine Gebuhr entsprechend dem Bearbeitungsstand
erhoben.

(2) Wird ein Antrag erst nach dem Beschluss des Gutachterausschusses
zurickgenommen, so entstehen die vollen Gebuhren.

§8

Besondere Sachverstandige, Auslagen

(1) Werden mit Zustimmung des Antragstellers besondere Sachverstandige bei der
Wertermittlung zugezogen, so hat der Gebuhrenschuldner die hierdurch entstehenden
Auslagen neben den Gebuhren nach dieser Satzung zu entrichten.

(2) Sonstige Auslagen, z.B. Kosten flr behoérdliche Auskinfte wie Auszige aus dem
Liegenschaftskataster, Grundbucheinsicht, Auskinfte aus dem Baulastenverzeichnis,
Bauakteneinsicht u.s.w.) sind neben der Gebuhr nach § 4 Abs. 1 zu erstatten.



§9
Gebiuhren fiur sonstige Leistungen des Gutachterausschusses und seiner
Geschaftsstelle

(1) Fur sonstige Leistungen, soweit sie nicht in dieser Satzung ausdrucklich aufgefuhrt
sind, werden Geblhren nach Zeitaufwand erhoben. Es qilt die
Verwaltungsgebuhrenordnung der Stadt Lahr in der jeweils gultigen Fassung.

(2) Far Beratungsleistungen oder gutachterliche Stellungnahmen durch den
Gutachterausschuss oder durch die Geschéaftsstelle werden Gebuhren nach
Zeitaufwand erhoben. Die Hohe der Gebuhren betragt 70 % des im JVEG
vorgesehenen Honorars flr Immobiliensachverstandige. Die Gebuhr wird je
angefangene 30 Minuten erhoben.

§10
Entstehung und Falligkeit

(1) Die Gebuhrenschuld entsteht mit der Beendigung der Wertermittlung oder der
sonstigen in dieser Satzung aufgeflhrten Leistung, fur die sie erhoben wird.

(2) Bei Zuricknahme eines Antrags nach § 7 dieser Satzung entsteht die Gebuhr mit
dem Eingang der schriftichen Rucknahmeerklarung bei der Geschaftsstelle des
Gutachterausschuss.

(3) Die Gebuhren und die Auslagen werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt
und sind einen Monat nach Bekanntgabe des Gebuhrenbescheides an den
Gebuhrenschuldner fallig.

(4) Die Erbringung einer offentlichen Leistung, die auf Antrag erfolgt, kann von der
Zahlung eines Vorschusses oder von der Leistung einer Sicherheit bis zur HOhe der
voraussichtlich entstehenden Gebuhren und Auslagen abhangig gemacht werden.

(5) Schriftstlicke (z.B. Ausfertigungen, Abschriften, Urkunden) oder sonstige Sachen
konnen bis zur Entrichtung der festgesetzten Gebuhren und Auslagen zurtckbehalten
oder an den/die Gebuhrenschuldner/in auf dessen/deren Kosten unter Nachnahme der
Gebuhr Ubersandt werden.



11
Inkrafttreten und Ubergangsregelung

(1) Diese Satzung tritt am 01.08.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Gutachterausschussgebuhrensatzung vom 23.10.2023 aul3er Kraft.

(2) Fur Leistungen des Gutachterausschusses und seiner Geschéaftsstelle, die vor
Inkrafttreten dieser Satzung beantragt wurden, werden die Gebuhren auf der
Grundlage der Gutachterausschussgebuhrensatzung vom 23.10.2023 erhoben.

Lahr, den 23.07.2025

Markus Ibert
Oberburgermeister

Hinweis:

Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung fiir Baden-Wiirttemberg (GemQ) oder auf Grund der GemO zu Stande
gekommen, qilt sie gem. § 4 Abs.4 GemO ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang
an glltig zu Stande gekommen, wenn die Verletzung nicht innerhalb eines Jahres seit der
Bekanntmachung dieser Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung
begriinden soll, schriftlich gegentiber der Stadt Lahr/Schwarzwald geltend gemacht worden
ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften tiber die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung [sowie die zur Einsicht auszulegenden
Unterlagen] steht seit dem 29.07.2025 [auch] im Internet unter
https://www.lahr.de/stadtrecht.3408.htm (Stadt + Verwaltung, Stadtrecht) zur
Verflugung.

| ) Kappel-Grafenhausen Timo Christian HillR

Bilirgermeisteramt gepruft Und Signiert
05.11.2025



		2025-11-05T11:35:36+0000
	Timo Christian Hilß




